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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 

 

    

 

 

Herrn Abgeordneten Orkan Özdemir (SPD), Frau Abgeordnete Gollaleh Ahmadi (GRÜ-

NE), Frau Abgeordnete Cornelia Seibeld (CDU), Frau Abgeordnete Anne Helm (LINKE) 

und Herrn Abgeordneten Stefan Förster (FDP) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

 

Antwort 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/11775 

vom 05. Mai 2022 

über Antisemitische Vorfälle, Straftaten und Straftaten mit antisemitischen Bezügen in Ber-

lin im 2. Halbjahr 2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

Vorbemerkung:  

Grundlage für die Beantwortung der Anfrage - außer zur Frage 4 - bildet der „Kriminal-

polizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK). Dabei 

handelt es sich entgegen der „Polizeilichen Kriminalstatistik“ (PKS) um eine Eingangssta-

tistik. Die Fallzählung erfolgt tatzeitbezogen, unabhängig davon, wann das Ermittlungs-

verfahren eingeleitet oder an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurde.  

Die folgenden statistischen Angaben stellen keine Einzelstraftaten der Politisch motivier-

ten Kriminalität (PMK) dar. Bei der Darstellung handelt es sich um Fallzahlen. Ein Fall be-

zeichnet jeweils einen Lebenssachverhalt in einem engen räumlichen und zeitlichen Zu-

sammenhang mit identischer oder ähnlicher Motivlage, unabhängig von der Zahl der Tat-

verdächtigen, Tathandlungen, Anzahl der verletzten Rechtsnormen oder der eingeleiteten 

Ermittlungsverfahren. 

Die Fälle der PMK unterliegen bis zum Abschluss der Ermittlungen - gegebenenfalls bis 

zum rechtskräftigen Gerichtsurteil - einer fortlaufenden Bewertung gemäß der angenom-

menen Tatmotivation. Neuere Erkenntnisse können demgemäß zu einer Aktualisierung 

oder zu Änderungen führen. Darüber hinaus können Fälle der PMK auch erst nach dem 
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Statistikschluss bekannt und entsprechend gezählt werden. Deshalb kommt es sowohl 

unter- als auch überjährig immer wieder zu Fallzahlenänderungen. 

Es werden nur die Fälle gezählt, die gemäß den bundesweit verbindlichen Verfahrensre-

geln zur Erhebung von Fallzahlen im Rahmen des KPMD-PMK für Berlin statistisch zu zäh-

len sind. Liegt der Tatort in einem anderen Bundesland, wird der Fall dort statistisch ge-

zählt, auch wenn die Sachbearbeitung im Zuständigkeitsbereich der Polizei Berlin ver-

bleibt. 

Aufgrund einer rückwirkend zum 01.01.2021 geänderten Erfassungspraxis bei antisemiti-

schen Straftaten im KPMD-PMK, werden antisemitische Straftaten, bei denen keine ein-

deutige Tatmotivation erkennbar ist, nunmehr im Phänomenbereich PMK - nicht zuzuord-

nen - (PMK - NZ -) erfasst. 

Eine Differenzierung nach klassischem Antisemitismus, israelbezogenem und sekundärem 

Antisemitismus ist nicht möglich.  

 

Wir bitten bei der Beantwortung aller Fragen nach Möglichkeit zu differenzieren nach klassischem Antisemi-

tismus und israelbezogenen und sekundärem Antisemitismus. 

 
1. Wie viele antisemitische Straftaten oder Straftaten mit antisemitischen Bezügen wurden im Zeitraum 

01.07.2021 – 31.12.2021 bekannt (Bitte genaue Auflistung nach Tattag, Tatort mit Angabe der Post-

leitzahl, Straftatbestand, Sachverhaltsbeschreibung, Anzahl/Alter/Geschlecht der Geschädigten, An-

zahl/Alter/Geschlecht der Beschuldigten, politische Phänomenbereiche und staatsanwaltliches Akten-

zeichen)? 

 

Zu 1.: 

Für das 2. Halbjahr 2021 wurden insgesamt 201 Fälle mit antisemitischer Motivation re-

gistriert. Die im KPMD-PMK im Sinne der Fragestellung bekannt gewordenen Fälle sind 

den Anlagen 1 und 3 (eingestuft als Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) zu 

entnehmen.  

Eine Sachverhaltsbeschreibung ist im automatisierten Verfahren nicht möglich. Im Rah-

men des KPMD-PMK werden nur Opfer statistisch gezählt. Opfer sind Personen, die durch 

eine strafbare Handlung körperlich geschädigt wurden oder geschädigt werden sollten. 

Personen, die durch eine Straftat auf andere Weise (z. B. materiell) geschädigt wurden, 

werden statistisch nicht gezählt. Sachverhalte mit gleicher Tatzeit und gleichem Tatort 

wurden auf Doppelungen geprüft, sodass die Aufstellung nur eigenständige Fälle umfasst.   

Eine zur Veröffentlichung bestimmte Beantwortung der Frage 1 in Bezug auf staatsanwalt-

schaftliche Aktenzeichen und polizeiliche Vorgangsnummern hat nach Abwägung des 

gemäß Art. 45 Abs. 1 der Verfassung von Berlin verbürgten Informationsanspruchs des 

Abgeordneten mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen 

zu unterbleiben. Die erbetenen Daten werden Ihnen daher gesondert als Verschlusssache 

- Nur für den Dienstgebrauch - übermittelt. 
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2. Welche antisemitischen Straftaten oder Straftaten mit antisemitischen Bezügen wurden im Zeitraum 

01.07.2021 – 31.12.2021 als Nachmeldungen früherer Zeitpunkte seit den in der Anfrage 18/28402 

gemachten Angaben bekannt (Bitte genaue Auflistung nach Tattag, Tatort mit Angabe der Postleit-

zahl, Straftatbestand, Sachverhaltsbeschreibung, Anzahl/Alter/Geschlecht der Geschädigten, An-

zahl/Alter/Geschlecht der Beschuldigten, politische Phänomenbereiche und staatsanwaltliches Akten-

zeichen)? 

 

Zu 2.: 

Die nach Phänomenbereich und Tatzeit sortierten 78 Nachmeldungen im Sinne der Fra-

gestellung sind den Anlagen 2 und 4 zu entnehmen. Auch diese werden Ihnen gesondert 

als Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch übergeben. Im Übrigen wird auf die 

Ausführungen in der Antwort zur Frage 1 verwiesen. 

 

3. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden gegen Personen wegen antisemitischer Delikte oder Straftaten 

mit antisemitischen Bezügen im Zeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021 eingeleitet? (Bitte genaue Auflis-

tung nach Tattag, Tatort mit Angabe der Postleitzahl, Straftatbestand, Sachverhaltsbeschreibung, An-

zahl/Alter/Geschlecht der Geschädigten, Anzahl/Alter/Geschlecht der Beschuldigten, politischer 

Phänomenbereich und staatsanwaltliches Aktenzeichen, Aufklärungsrate und Gründe für Einstellungen 

der Ermittlungen.) 

 

4. Wie viele Strafverfahren wurden gegen Personen wegen antisemitischer Delikte oder Straftaten mit 

antisemitischen Bezügen im Zeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021 eingeleitet? (Bitte genaue Auflistung 

nach Tattag, Tatort mit Angabe der Postleitzahl, Straftatbestand, Sachverhaltsbeschreibung, An-

zahl/Alter/Geschlecht der Geschädigten, Anzahl/Alter/Geschlecht der Beschuldigten, politische Phä-

nomenbereiche und staatsanwaltliches Aktenzeichen; Stand bzw. Ausgang des Strafverfahrens: Verur-

teilungen, Einstellungsgründe, Freisprüche u.a. nach StPO) 

 

Zu 3. und 4.: 

Da im Rahmen des KPMD-PMK ausschließlich Fälle gezählt werden, ist es der Polizei Ber-

lin im automatisierten Verfahren nicht möglich festzustellen, wie viele einzelne Ermitt-

lungsverfahren eingeleitet wurden.  

Als Strafverfahren im Sinne der Fragestellung werden hier alle Vorgänge, welche der Jus-

tiz auf unterschiedliche Weise (z.B. Abgabe eines Ermittlungsverfahrens durch die Polizei) 

zur Kenntnis gelangten, verstanden. 

Insgesamt wurden durch die Justiz im erfragten Zeitraum 343 Verfahrenseingänge ver-

zeichnet, davon 204 Bekanntsachen und 139 Unbekanntsachen.  

Eine Statistik mit den darüber hinaus geforderten Angaben existiert nicht, da es sich bei 

dem automatisierten Aktenregistratursystem der Strafverfolgungsbehörden nicht um eine 

Falldatenbank handelt. Eine Verlaufsstatistik, wie sie zur Beantwortung der Frage benötigt 

würde, wird nach den bundeseinheitlichen Regelungen zur Justizstatistik nicht geführt. Es 

wird insoweit auf die kombinierten Tabellen in den Anlagen zu den Antworten zu den Fra-

gen 1 und 2 verwiesen. Es kann jedoch die Anzahl der bei der Staatsanwaltschaft erledig-
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ten Verfahren mit der Erledigungsart sowie die Anzahl der Verurteilungen mit der Art der 

gerichtlichen Entscheidung angegeben werden. 

 

Erledigungen bei den Staatsanwaltschaften von Verfahren mit antisemitischem Hinter-

grund, die vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 bei den Staatsanwaltschaften eingegangen 

sind: 

 

Register höchstwertige Verfahrenserledigungsart Anzahl 

Js  offen 49 

    

 

Js 

Abgabe innerhalb derserlben Staatsanwalt-

schaft in anderes Dezernat 1 

Js Abgabe an andere Staatsanwaltschaft 43 

Js Ablehnung der Übernahme 2 

Js Anklage - Jugendrichter 2 

Js Anklage - Strafrichter 6 

Js Antrag - vereinf. Jugendverf. (§ 76 JGG) 1 

Js endgültige Einstellung - § 45 II JGG 1 

Js Einstellung - § 170 II i.V.m. § 152 II StPO 1 

Js Einstellung - § 170 II StPO 16 

Js 

Einstellung - § 170 II StPO objektiv keine 

Straftat 6 

Js Einstellung - § 170 II StPO Privatklage 2 

Js 

Einstellung - § 170 II StPO Verfahrenshinder-

nis 14 

Js Einstellung - § 20 StGB 6 

Js endgültige Einstellung - § 154 StPO 3 

Js Strafbefehl ohne Freiheitsstrafe 8 

Js Tod 1 

Js Vorläufige Einstellung - § 154 f StPO 7 

Js Vorläufige Einstellung - § 154 I StPO 3 

Js Verbindung mit anderer Sache 32 

  Summe Js erledigt 155 

UJs  offen 12 

    

 UJs Abgabe an andere Behörde 3 

UJs Einstellung 118 

UJs Übergang in ein Js-Verfahren 5 

UJs verbunden 1 

  Summe UJs erledigt 127 

 

*) Js = Verfahren gegen Bekannt; UJs = Verfahren gegen Unbekannt 
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Rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen von Verfahren mit antisemitischen Hinter-

grund, die vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 bei den Staatsanwaltschaften eingegangen 

sind:  

gerichtliche Entscheidung Sanktionen 
Anzahl  

Verurteilte 

Einstellung § 47 JGG (erzieheische Maß-

nahme nach § 45 II JGG)   1 

Einstellung § 47 JGG (Maßnahme nach § 45 

III JGG)   1 

Freiheitsstrafe ohne Bewährung FS 4 M 1 

Geldstrafe GS 160 TS à 30,00 € 1 

Geldstrafe GS 50 TS à 15,00 € 2 

Geldstrafe GS 70 TS à 15,00 € 1 

Summe Geldstrafen   4 

Summe Insgesamt   7 

 
 

5. Wie hoch war das Fallaufkommen mit antisemitischer Motivation im Rahmen von demonstrativen 

Ereignissen im Zeitraum 01.07.2021 – 31.12.2021? (Bitte genaue Auflistung nach Tag, Tatort mit 

Angabe der Postleitzahl, Motto, Titel, Teilnehmerzahl und Anmelder der Veranstaltungen, 

Sachverhaltsbeschreibung bei Feststellungen antisemitischer Ausdrucksformen) 

 

Zu 5.: 

Im Rahmen des KPMD-PMK wird erfasst, ob eine politisch motivierte Straftat im Rahmen 

einer Versammlung bekannt wurde, wobei das Thema der Versammlung nicht statistisch 

auswertbar erfasst wird. Folgende 5 Fälle der PMK mit antisemitischer Motivation wurden 

im Rahmen einer Versammlung registriert:  

Fallaufkommen mit antisemitischer Motivation im Rahmen von Versammlungen für das 

2. Halbjahr 2021: 

Delikt Bezeichnung Tatzeit PLZ TV 

Geschlecht 

TV 

Alter 

Phänomenbe-

reich 

Vor-

gangsnr. 

§ 130 

StGB 

Volksverhet-

zung 

25.07.2021 12043 männlich 37 PMK -AI- 210725-

1740-

274316 

§ 130 

StGB 

Volksverhet-

zung 

25.07.2021 12043 männlich 37 PMK -NZ- 210725-

1920-

274122 

§ 130 

StGB 

Volksverhet-

zung 

03.07.2021 10117 männlich 58 PMK -rechts- 210707-

1120-

039426 

§ 130 

StGB 

Volksverhet-

zung 

03.10.2021 10557   PMK -rechts- 211010-

1351-

i00120 
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§ 130 

StGB 

Volksverhet-

zung 

30.12.2021 10117 weiblich 56 PMK -rechts- 211230-

1921-

350004 

Quelle: KPMD-PMK, Stand: 9. Mai 2022  

 

 

Erläuterungen: 

 

Abkürzung Erläuterung 

PLZ Postleitzahl 

PMK -AI- Politisch motivierte Kriminalität -ausländische Ideologie- 

PMK -NZ- Politisch motivierte Kriminalität -nicht zuzuordnen- 

PMK -rechts- Politisch motivierte Kriminalität -rechts- 

StGB Strafgesetzbuch 

TV Tatverdächtige/r 

Eine weiterführende Erhebung im Sinne der Fragestellungen zu veranstaltungsbezogenen 

Details ist im automatisierten Verfahren nicht möglich. 

 

6. Wie viele Straftaten und nicht-strafbare Vorkommnisse richteten sich gegen jüdische oder als jüdisch 

wahrgenommene Institutionen oder von ihnen verwaltetes Eigentum (Schulen Hochschulen, Synago-

gen, Friedhöfe, Altersheim, Mikwen, Geschäftsstellen, Gemeindezentren, Museen) im Zeitraum 

01.07.2021 – 31.12.2021 (Bitte genaue Auflistung nach Tattag, Tatort mit Angabe der Postleitzahl, 

Sachverhaltsbeschreibung)? 

 

Zu 6.: 

Zur Beantwortung werden die Daten zugrunde gelegt, bei denen als Tatörtlichkeit bezie-

hungsweise Angriffsziel der Katalogbegriff „jüdische Einrichtung“ erfasst wurde. Dabei 

sind Fälle enthalten, bei denen z. B. E-Mails an jüdische Einrichtungen oder Organisatio-

nen gesandt wurden. Die Sortierung erfolgt nach Tatzeit.  

 

Fallaufkommen mit antisemitischer Motivation und mit Bezug zu jüdischen Einrichtun-

gen, Gedenkstätten/Denkmälern im 2. Halbjahr 2021 

Delikt Bezeichnung Tatzeit PLZ Phänomenbe-

reich 

§ 185 StGB Beleidigung 25.07.2021 10117 PMK -AI- 

§ 303 StGB Sachbeschädigung 18.11.2021 10115 PMK -AI- 

§ 130 StGB Volksverhetzung 08.10.2021 10405 PMK -NZ- 

§ 168 StGB Störung der Totenruhe 12.12.2021 10117 PMK -NZ- 

§ 130 StGB Volksverhetzung 15.07.2021 10117 PMK -rechts- 

§ 130 StGB Volksverhetzung 25.07.2021 10117 PMK -rechts- 

§ 303 StGB Sachbeschädigung 16.08.2021 10117 PMK -rechts- 

§ 86a StGB Verwenden von Kennzeichen ver-

fassungswidriger und terroristi-

25.08.2021 10115 PMK -rechts- 
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scher Organisationen 

§ 86a StGB Verwenden von Kennzeichen ver-

fassungswidriger und terroristi-

scher Organisationen 

30.09.2021 10117 PMK -rechts- 

Quelle: KPMD-PMK, Stand: 9. Mai 2022 

 

 

Berlin, den 24. Mai 2022 

 

In Vertretung 

 

 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 

 


